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"Aufgabe einer Dogmatik, einer Lehre ist allemal, nicht 
nur einen als gesichert erscheinenden Schatz von Er-
kenntnissen weiterzugeben, sondern ihn auch ständig 
kritisch daraufhin zu prüfen, ob und inwieweit er gegen-
über den neuen Anforderungen, die das Leben stellt, 
ausreicht und ihn gegebenenfalls weiter zu entwickeln, 
umzubilden oder zu ergänzen." 

KarZ Larenz, JZ 1962, 105 

Einleitung 

Die internationale Zuständigkeit ist in den letzten Jahren immer 
stärker in den Mittelpunkt des Interesses gerückt. Seit der Monographie 
von Neuner aus dem Jahre 19291 hat sich eine Vielzahl wissenschaft-
licher Abhandlungen mit ihrer Problematik beschäftigt2 • Die Recht-
sprechung konnte sich den dabei gewonnenen Erkenntnissen auf die 
Dauer nicht verschließen. In dem Beschluß des Großen Senats für Zivil-
sachen vom 14. 6. 19653 hat der BGH wohl endgültig die Eigenständigkeit 

1 Neuner, Internationale Zuständigkeit (1929). 
2 Insbes. Pagenstecher, Gerichtsbarkeit und internationale Zuständigkeit als 

selbständige Prozeßvoraussetzungen, RabelsZ 11 (1937), 337; Reu, Die staatliche 
Zuständigkeit im internationalen Privatrecht (1938); Riezler, Internationales 
Zivilprozeßrecht (1949), S. 197 ff.; ders., Zur sachlichen internationalen Unzu-
ständigkeit, in Festgabe Rosenberg (1949), S. 199 ff.; Eckstein, Zur Lehre von 
der Gerichtsbarkeit und der internationalen Zuständigkeit im deutschen Zivil-
prozeß (Diss. 1951); Matthies, Die deutsche internationale Zuständigkeit (1955); 
Neubaus, Internationales Zivilprozeßrecht und IPR, RabelsZ 20 (1955), 201 ff.; 
Kralik, Die internationale Zuständigkeit, ZZP 74 (1961), 2 ff.; von Overbeck, 
Internationale Zuständigkeit und anwendbares Recht, Schw. Jahrb. Int. R. 21 
(1964), 25 ff.; Bauer, Hubert, Competence judiciaire internationale des tri-
bunaux civils fran~;ais et allemands (1965); Booß, Fragen der wesenseigenen 
Zuständigkeit im internationalen Familienrecht (Diss. 1965); Geimer, Zur Prü-
fung der Gerichtsbarkeit und der internationalen Zuständigkeit bei der An-
erkennung ausländischer Urteile (1966); Müller, Horst, Die internationale Zu-
ständigkeit, in Deutsche Landesreferate zum VII. Internationalen Kongreß für 
Rvgl. in Uppsala 1966 (1967), S. 181 ff.; Beitzke, Die deutsche internationale Zu-
ständigkeit, FamRZ 1967, 592 ff.; Neuhaus, Zur internationalen Zuständigkeit in 
der freiwilligen Gerichtsbarkeit, NJW 1967, 1167 ff.; Walchshöfer, Die deutsche 
internationale Zuständigkeit in der streitigen Gerichtsbarkeit, ZZP 80 (1967), 
165 ff.; Breuleux, Internationale Zuständigkeit und anwendbares Recht (1969); 
Heldrich, Internationale Zuständigkeit und anwendbares Recht (1969); Schwi-
mann, Internationale Zuständigkeit in Abhängigkeit von der Lex Causae?, 
RabelsZ 34 (1970), 201 ff.; Makarov, Internationale Zuständigkeit ausländischer 
Gerichte, RabelsZ 34 (1970), 703 ff.; Schröder, Internationale Zuständigkeit 
(1971). 

3 BGHZ 44, 46 = IPRspr. 1964-65 Nr. 224 = NJW 1965, 1665 = JZ 1966, 237 
(Anm. Neuhaus); dazu Maier, H. J ., NJW 1965, 1650; Cohn, NJW 1966, 287. 
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der internationalen Zuständigkeit anerkannt, wenn auch zunächst nur 
beschränkt auf das sog. "formelle Zuständigkeitsrecht"4• 

In diesem Beschluß ist der BGH auch auf die besonderen Interessen 
eingegangen, die bei der internationalen Zuständigkeit eine Rolle spielen. 
Heldrich5 und Schröder5a haben sie im einzelnen eingehend analysiert 
und dabei eine Vielzahl von gewichtigen Interessen aufgezeigt. 

Die vorliegende Arbeit soll die Frage aufwerfen, wie diese Vielzahl 
von Interessen im Recht der internationalen Zuständigkeit angemessen 
berücksichtigt werden kann. 

4 Der Begriff stammt von Pagenstecher, RabelsZ 11 (1937), 370: "materielles" 
Zuständigkeitsrecht regelt, welche Gerichte zuständig sein sollen, "formell" sind 
alle übrigen Vorschriften, die sich mit der Zuständigkeit befassen. 

5 a.a.O. § 7 (S. 102 ff.); vgl. Neuhaus, RabelsZ 20 (1955), 229 ff.; Walchshöfer, 
ZZP 80 (1967), 186 ff.; auch BGHZ 44, 46. 

sa Internationale Zuständigkeit {1971). 



Erster TeiL 

Das Problem 

§ 1: Ausgangsfälle 

I. Drei Fälle 

1. Ein US-Staatsangehöriger aus New York (A) -während der NS-
Zeit aus Deutschland emigriert - möchte in der Bundesrepublik Ent-
schädigungsansprüche geltend machen. Da er selber im Umgang mit 
Behörden - zumal ausländischen - unerfahren ist, beauftragt er einen 
Freund (B), der im selben Hause wohnt und ebenfalls US-Staatsangehö-
riger ist, jedoch gute Beziehungen zu Deutschland hat, mit der Wahr-
nehmung seiner Interessen. Vereinbart wird das in den USA häufige 
Erfolgshonorar von 20 %. Sowohl die Interessenwahrnehmung bei den 
deutschen und amerikanischen Behörden als auch die Honorarzahlungen 
sollen in New York erfolgen. Wenig später gibt es Spannungen zwischen 
den Parteien, und A entzieht dem B den Auftrag. Daraufhin klagt B 
beim LG München im Gerichtsstand des Vermögens(§ 23 ZPO, Vermögen 
ist der Entschädigungsanspruch) auf Zahlung einer angemessenen Ver-
gütung. 

Das LG München6 sieht in der Zuständigkeit offensichtlich kein Pro-
blem. In der Sache wendet es amerikanisches Recht an, weil das Rechts-
verhältnis fast ausschließlich Beziehungen zu New York aufweise. Nach 
diesem Recht stehe dem Kläger angemessene Vergütung (quantum me-
ruit) zu. Bei der Beurteilung der Angemessenheit i. S. des New Yorker 
Rechts (das Gericht nennt ausdrücklich den Begriff "reasonableness") 
wendet das Gericht die Maßstäbe des deutschen Rechts an (ausgehend 
von der RAGebO). 

2. Zwischen zwei Teilnehmern einer Reisegesellschaft aus New York 
kommt es in einem Lokal in Altenahr zu einer Schlägerei. Einzige 

6 Urt. vom 11. 2. 1965, IPRspr. 1964- 65 Nr. 43; ähnlich gelagert war der Sach-
verhalt in KG IPRspr. 1958 - 59 Nr. 40 (alle Beteiligten wohnten in Israel); vgl. 
auch BGHZ IPRspr. 1960 - 61 Nr. 23 (Parteien und Sachverhalt in den USA); 
BGHZ IPRspr. 1964- 65 Nr. 257 (alle Beteiligten und Sachverhalt in der Türkei); 
BGHZ IPRspr. 1966 - 67 Nr. 5 = NJW 1966, 730 (Parteien Belgier und Fnmzose, 
Sachverhalt in Frankreich). 


